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Bürgerinitiative für Bahntunnel 
von Zamdorf bis Johanneskirchen e.V. 

-  g e m e i n n ü t z i g  -  ü b e r p a r t e i l i c h  -  
 
 

Stand: Februar 1997 
 

Kurze Darstellung der politischen Situation und der Lage vor Ort : 
 
 

  
Ist- Strecke Zamdorf - Johanneskirchen ( 4 km) 
Situation Teil des nördlichen Bahnringes und Ablaufstrecke des Rangierbahnhofes Allach 
 täglich bis zu 160 Güterzüge und 134 S-Bahnen, nachts mehr Güterzüge wie tags ! 
 von Okt. 1993 bis Jan. 96 Verdoppelung der Güterzüge ! 
  
Anwohner Lärmbelastung (vor allem nachts - Schal 03) durch 
 Güterzüge 70 dB(A) und Spitzenwerte von 85 - 90 dB(A) lt. Bay. Landtag 
 Lautsprecherdurchsagen der S-Bahn (überflüssig , unnötig und laut) 
  
 

Situation von 
  
Verkehrsministerium bzw. Bahn AG Stadt München 
  
Option auf 4 Gleise wird aufrechterhalten Trennende Wirkung der östlichen Stadtgebiete 
Ausbau der S-Bahn Nord- und Südringes Straßenquerungen derzeit stark behindert 
Lt. Bahn ist die Strecke „dicht“ Lärmschutz für Anwohner und Umfeld fehlt 

komplett 
Streckenausbau, der auf München zuführenden 
Linien (Rosenheim, Mühldorf, Brennerbasistunnel) 

Verkehrsentwicklung im gesamten Münchner Nord-
Osten ist blockiert ! 

Polititsche Ausrichtung „Verkehr von Straße auf 
Schiene 

Oberflächengestaltung / Nutzung nicht möglich 

 
 
Problem: Sonderbehandlung der Bahn bzw. Ungleichbehandlung von Schiene und Straße 
  
 Bei Straßenverkehrslärm liegt bei 65 dB(A) die Enteignungsgrenze (= Entschädigung) 
 Bei Straßenverkehrslärm muß ab 60 dB(A) nachts eine Lärmsanierung vorgenommen werden 
 Lärmschutzwälle an bestehenden Autobahnen werden laufend errichtet 
  
 Sonderbehandlung der Bahn - Bahnbonus (= der Lärm wird um 5 dB(A) reduziert (rechnerisch) 
 Bahn bemüht sich, weiteren Bonus von 3 dB(A) (= Verkehrsverdoppelung !) zu erreichen ! 
 Die Bahn ist nicht verpflichtet eine Lärmsanierung vorzunehmen 
 kein Nachtfahrverbot (Flughafen, LKW-Nachtfahrverbot), keine Geschwindigkeitsreduzierung, 
 Die Bahn muß nur bei baulichen Maßnahmen nach 16. BImSchV (49 dB(A) nachts) tätig werden 

für Lärmschutzmaßnahmen. Beispiele bezeugen, daß dieses meist nur Lärmschutzwände sind. 
  

 
 


